
Inventarwesen

Aufnahme und Ausfertigung von Steuerinventaren in Todesfällen
(§ 210 ff Steuergesetzgebung des Kantons Aargau)

Beim Tod eines Steuerpflichtigen muss die Gemeindekanzlei ein Steuerinventar erstellen. In Ausnahmefällen, wo das
Gesetz (Zivilgesetzbuch) dies vorsieht, kann auch ein Öffentliches Inventar oder ein Sicherungsinventar als
Erbschaftsinventar erforderlich sein.

Auskunft über die Inventarverfahren gibt die Gemeindekanzlei.

Dienstleistung:
Informationen des Kantonalen Steueramtes zur den steuerlichen Folgen bei Todesfällen

Zuständige Abteilung
Gemeindekanzlei / Einwohnerdienste / Bestattungsamt

https://www.beinwilamsee.ch/verwaltung/abteilungen/gemeindekanzlei-einwohnerkontrolle-bestattungsamt.html/23
https://www.ag.ch/media/kanton-aargau/dfr/dokumente/steuern/natuerliche-personen/steuerarten-natuerliche-personen/erbschafts-und-schenkungssteuern-richtlinien-inventarisation/2022-12-23-anhang-infoblatt-inventarisationsverfahren.pdf
https://www.beinwilamsee.ch/verwaltung/abteilungen/gemeindekanzlei-einwohnerkontrolle-bestattungsamt.html/23/unit/1

